
Urheberrecht und Sacheigentum miteinander zu ver
mengen. Die Behandlung des sozialistischen Urheber
rechts als eine Art Eigentumsrecht ist auch dann nicht 
zulässig, wenn damit das Recht des persönlichen Eigen
tums gemeint ist/4/; denn bereits von seiner rechtspoli
tischen Grundlage her hat sich das URG — u. a. mit der 
Konzeption des Urheberrechts als eines sozialistischen 
Persönlichkeitsrechts — von der bürgerlichen Theorie 
des geistigen Eigentums und ihren heutigen Nachwir
kungen entschieden distanziert./5/
Der Irrtum des Gerichts in der Begründung seiner 
Entscheidung ist ein dreifacher: Erstens wird nicht ge
nügend zwischen dem Werk des Urhebers und dem auf 
Grund des Werkschaffens erworbenen Urheberrecht 
unterschieden. Zweitens wird der grundlegende rechts
theoretische Unterschied zwischen dem Werk des Urhe
bers und den einzelnen Werkexemplaren (Werkstücken) 
übersehen, in denen sich das Werk verkörpert. Drittens 
wird die Tragweite des ausschließlichen Rechts des Ur
hebers verkannt, darüber zu entscheiden, ob sein Werk 
zu Erwerbszwecken verbreitet wird.

Subjektives Urheberrecht am Werk
und subjektives Eigentumsrecht am einzelnen
Werkstück
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 URG erstreckt sich das sub
jektive Urheberrecht auf Werke der Literatur, der 
Kunst und der Wissenschaft, die in einer objektiven, 
wahrnehmbaren Form gestaltet sind und eine indivi
duelle schöpferische Leistung darstellen. Damit ist nur 
gesagt, daß das geschaffene Werk den Gegenstand die
ses subjektiven Rechts des Urhebers bildet. Dem Ur
heber steht demgemäß das Recht im Hinblick auf seine 
geistig-kulturellen und materiellen Interessen an sei
nem Werk zu. Mit der Entstehung dieses Rechts wer
den urheberrechtlich geregelte gesellschaftliche Bezie
hungen im Hinblick auf das Werk des Urhebers be
gründet.
Diese rechtliche Situation wird vom Bezirksgericht 
Rostock unrichtig erfaßt, wenn es seine Auffassung, 
daß allein der Urheber zu bestimmen habe, ob und 
wann eine Veräußerung der von ihm geschaffenen 
Kunstwerke erfolgt, damit begründet, daß das Urhe
berrecht auf die von ihm geschaffenen Werke Anwen
dung findet. Denn die Regelung des § 2 Abs. 1 URG 
besagt lediglich, daß die Werke unter den dort genann
ten Voraussetzungen dem Urheberrechtsschutz unter
liegen, also Gegenstand dieses Rechtsschutzes sind, sie 
sagt aber nichts darüber, wer die eigentumsrechtliche 
Besitz-, Nutzungs- und Verfügungsgewalt über die ein
zelnen körperlichen Substrate des Werkes besitzt. Das 
Bezirksgericht zieht daraus, daß dem Werkschöpfer im 
Hinblick auf die Lithografien, Radierungen und Farb- 
holzschnitte gemäß § 2 Abs. 1 URG das Urheberrecht 
zusteht, den fehlerhaften Schluß, daß das Urheberrecht 
damit auch auf den eigentumsrechtlichen Status der 
Werkexemplare Anwendung findet.
Das subjektive Urheberrecht und das subjektive Eigen
tumsrecht an dem Original des Werkes oder einem 
anderen Werkstück können durchaus getrennte Wege 
gehen./6/ Im gesellschaftlichen Auftragswesen kommt 
es z. B. häufig vor, daß das von einem bildenden Künst
ler geschaffene Original von vornherein den Eigentü
merbefugnissen des Auftraggebers unterliegt, insbe-

/4/ vgl. Püschel, „Die Ideologie des geistigen Eigentums und 
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1967, Heft 10, S. 1589 ff.
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/6/ Vgl. Urheberrecht der DDR, a. a. O., S. 233. Dies gilt auch 
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sondere Gegenstand des gesellschaftlichen Eigentums 
ist. Das ändert jedoch an der Begründung und dem 
Fortbestehen des Urheberrechts in der Person des 
Werkschöpfers überhaupt nichts, zumal das subjektive 
Urheberrecht gemäß § 19 Abs. 1 URG in seiner Gesamt
heit nicht übertragbar ist.
Der Versuch des Bezirksgerichts, aus der Urheber
rechtslage unmittelbare Schlußfolgerungen auf das 
Eigentumsrecht an den Werkexemplaren zu ziehen, 
wurzelt vor allem auch in der mangelnden Unterschei
dung zwischen dem Werk als dem immateriellen Ge
genstand des Urheberrechts und den materiellen Trä
gern, in denen sich das Werk verkörpert. Ebensowenig 
wie man im Erfinderrecht im Falle der patentfähigen 
Konstruktion einer neuen Maschine die Erfindung in 
dem ersten hergestellten Exemplar einer solchen Ma
schine sehen darf/7/, sondern allein in der — ihrem We
sen nach immateriellen — technisch-schöpferischen Idee, 
die die neue Lösung einer technischen Aufgabe ent- 
hält/8/, darf das Werk des Urhebers als immaterielle 
schöpferische geistige Leistung mit seinen einzelnen 
körperlichen Erscheinungsformen in Gestalt der Werk
stücke (des Originals, von Kopien, von möglicherweise 
unzähligen Vervielfältigungsexemplaren usw.) gleich
gesetzt werden. Nur im Hinblick auf letztere, nämlich 
an Sachen als körperlichen Gegenständen/9/, können 
nach dem geltenden Zivilrecht der DDR subjektive 
Eigentumsrechte bestehen, nicht aber an dem imma
teriellen Gegenstand des Urheberrechts.
Diese Charakterisierung des Werkbegriffs ist schon 
deshalb notwendig, weil ein Werk auch ohne körper
liche Festlegung bestehen kann, wie z. B. bei schöpfe
rischen Improvisationen auf dem Gebiet der Musik 
ohne Bandaufzeichnung oder vorherige notenmäßige 
Fixierung. Das URG hat bewußt davon abgesehen, die 
Fixierung des Werkes auf einen körperlichen Träger als 
Schutzvoraussetzung aufzustellen; es verlangt nur die 
objektive Wahrnehmbarkeit des Werkes./10/ Aber auch 
im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen dem Ori
ginalwerk und seinen vielfältigen möglichen Überset
zungen, Bearbeitungen und Umgestaltungen, ferner im 
Hinblick auf die Unterscheidung zwischen der schöp
ferischen Werkleistung des Urhebers und der schöpfe
rischen Interpretation des Werkes im Leistungsschutz
recht des ausübenden Künstlers ist die rechtstheore
tische Anerkennung des Werkes als eines immateriel
len Gegenstands des Urheberrechts unabdingbar.

Vermögensrechtliche Befugnisse des Urhebers 
und Veräußerung von Werkstücken
Die vom Bezirksgericht Rostock vertretene Auffassung, 
aus den Urheberrechtsbefugnissen des verklagten bil
denden Künstlers ergebe sich, daß allein mit der Her
stellung von Kunstwerken während der Ehe noch 
kein gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten an 
den Kunstwerken begründet werde, resultiert aber auch 
aus einer Verkennung des Inhalts der vermögensrecht
lichen Befugnisse des subjektiven Urheberrechts. Das 
Gericht kennzeichnet den hier in Betracht kommenden 
Teil dieser Befugnisse richtig als das ausschließliche 
Recht des Urhebers, darüber zu entscheiden, ob sein 
Werk vervielfältigt, zu Erwerbszwecken verbreitet oder 
— falls es noch nicht veröffentlicht ist — ausgestellt 
wird (vgl. § 18 Abs. 1 URG). Wenn es aber daraus das
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